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Richters wird wieder ausschließlich für die Art der Bestra
fung ausschlaggebend sein... Die Urteile des Staatsgerichts
hofes zum Schutze der Republik und des Reichsgerichts 
in den Jahren 1924 bis zur Gegenwart lassen diese Gefahr 
für das Proletariat auf das deutlichste erkennen. “30

Die deutsche Monopolbourgeoisie unternahm in der Wei
marer Republik wiederholt Versuche, das Strafrecht gesetz
geberisch ihren neuen Herrschaftsmethoden anzupassen. Diese 
Gesetzgebungsvorschläge scheiterten jedoch im Reichstag. In 
diesem Zusammenhang befaßte sich Felix Halle mit den Mög
lichkeiten und Grenzen, Institutionen der bürgerlichen De
mokratie und verfassungsmäßige Grundrechte auszunutzen, 
um der Tendenz zur Verschärfung des imperialistischen 
Strafrechts zu begegnen. Felix Halle verdeutlichte, daß ein 
Strafgesetz, das den Interessen der Werktätigen entspricht, 
weder in bürgerlichen Ministerien ausgearbeitet noch in bür
gerlichen Parlamenten angenommen werde. Es könne nur von 
proletarischen Organen geschaffen werden. Dies bedeute je
doch nicht, den Kampf innerhalb und mit den Mitteln der 
bürgerlichen Republik für eine Veränderung strafrechtlicher 
Regelungen aufzugeben. Vielmehr müsse ein „zäher Klein
krieg“ um jede Norm geführt werden, um eigene Ziele sicht
bar zu machen, ungünstige Bestimmungen zu beseitigen und 
Regelungen zium Schutze der Arbeitskraft und Gesundheit 
einzuarbeiten.31

In seiner Kritik an der Klassenjustiz der Weimarer Re
publik, speziell am imperialistischen Gesinnungsstrafrecht, 
erfüllte Felix Halle den Legitimitätsanspruch der Arbeiter
klasse, die mit der bürgerlichen Revolution und deren Men
schenrechten erkämpfte partielle Emanzipation gegen alle 
Kriegs- und Faschisierungstendenzen zu verteidigen.32

Proletarische Alternativen zum Sexualstrafrecht

Felix Halle beschäftigte sich auch mit Erscheinungen der all
gemeinen Kriminalität und der strafrechtlichen Reaktion auf 
spontanes und anarchisches, gesellschaftlich destruktives In
dividualverhalten. Vor allem untersuchte er Sexualstrafta
ten hinsichtlich ihrer sozialen Bedingtheit. Dies geschah nicht 
zuletzt deshalb, weil die Bourgeoisie und ihre Ideologen bei 
diesen Delikten lediglich individuelle Ursachen gelten ließen, 
d. h. nur biologische und „triebstrukturelle“ Voraussetzungen 
beim einzelnen Täter annahmen. Demgegenüber forderte Fe
lix Halle, neueste Erkenntnisse der Psychologie, der Soziolo
gie und anderer Wissenschaften bei der Beurteilung krimi
neller Handlungen zu berücksichtigen. Er selbst formulierte 
als „Aufgabe der revolutionären Theorie“, „den Massen Klar
heit über die Ursachen ihrer wirtschaftlichen und sexuellen 
Notlage au schaffen, d. h. über die sozialen Zusammenhänge 
zu schaffen und ihnen zugleich einen Ausweg zu zeigen“.33

Beispielsweise unterzog Felix Halle den Tatbestand der 
Abtreibung einer genauen Analyse: Ihr ihn gehörte die Ab
treibung unlöslich zu den Verelendungsfolgen des kapitalisti
schen Wirtschaftssystems. Er wies nach, daß ungefähr eine 
Million Frauen in Deutschland alljährlich durch die sozialen 
Verhältnisse zur Abtreibung gezwungen würden. Dabei 
spielte die Abschreckung durch die Strafandrohung eine völ
lig untergeordnete Rolle; sie konnte die Abtreibungen nicht 
verhindern.

Felix Halle legte dar, wie gesetzliche Regelungen gerade 
auch kriminelle Handlungen (hier: die Abtreibung durch Kur
pfuscher mit all ihren Nebenerscheinungen) initiieren. Und 
er nannte die Erhöhung der Geburtenzahl aus militärisch- 
nationalistischen Gründen, das Aufzwingen der doppelbödi
gen bürgerlichen Geschlechtsmoral, die Vorherrschaft des 
Mannes über die Frau (mit den dahinter stehenden ökono
mischen Gründen) u. a. m. als Interessen der Bourgeoisie, die 
der strafrechtlichen Regelung zugrunde liegen. Vom Stand
punkt der Kommunisten war das gesetzliche Verbot der Ab
treibung ebenso wie das der Homosexualität asozial, was auch 
in den vielfältigen Gesetzesinitiativen der KPD im Reichstag 
zum Ausdruck kam.34

Die unvergessene Clara Zetkin hob die Bedeutung des Bu
ches „Geschlechtsleben und Strafrecht“ mit folgenden Wor
ten hervor: „Der Kampf für eine menschen- und kulturwür
dige Sexualgesetzgebung ist ein Teil des Emanzipationskamp
fes der Werktätigen beider Geschlechter. Felix Halles Schrift 
ist ein wertvolles Rüstzeug für diesen Kampf. Sie gehört den 
Massen.“35

In ibezug auf die Familien- und Sexualbeziehungen ent
wickelte Felix Halle ein ganzes System sozialer und recht
licher Forderungen. Dazu gehörten u. a. die Gleichberechti
gung der Frau; die Erleichterung der Eheschließung und 
-Scheidung; die Beseitigung der Benachteiligung außerehelich 
geborener Kinder; obligatorische Sexualaufklärung; von der

Sozialversicherung bezahlte Unterbrechung der Schwanger
schaft; Beseitigung der Prügelstrafe; Schaffung eines Systems 
sozialer Maßnahmen zur Bekämpfung der Sexualdelikte un
ter Ausschaltung aller moralisierenden Tendenzen im Straf
recht; besonderer strafrechtlicher Schutz von Kindern und 
geschlechtsunreifen Jugendlichen; Verzicht auf jeden Zweck 
der Vergeltung bei der Strafzumessung.

Betrachtet man aus heutiger Sicht die Vorschläge Felix 
Halles, die hier bei weitem nicht vollständig wiedergegeben 
werden können, so zeigt sich, daß diese revolutionären For
derungen des deutschen Proletariats in der DDR Wirklich
keit geworden sind — mehr noch: daß der sozialistische Staat 
umfassende Förderungsmaßnahmen für Familien, Mütter und 
Kinder durchführt.

Kriminalitätsbekämpfung und proletarische Revolution

Felix Halle erkannte in seinen Arbeiten die Zusammenhänge 
zwischen der proletarischen Revolution und einer erfolgrei
chen Zurückdrängung der Kriminalität. Eine Reform des 
Strafrechts, des Strafproizeßrechts und Strafvollzugs, wie sie 
z. B. von sozialdemokratischer Seite vorgeschlagen wurde, 
konnte seiner Meinung nach die Rückfallkriminalität nicht 
verhindern, denn: „aus der Hölle der kapitalistischer) Ge
fängnisse wandert der Vorbestrafte zurück in die Hölle der 
kapitalistischen Freiheit, in die Erwerbslosigkeit, mit dem 
Recht zu verhungern“.33 Felix Halle schrieb: Das Verbrechen 
ist „ein Erzeugnis des Elends, der wirtschaftlichen Ausbeu
tung der besitzlosen Klasse“, und „infolge der Ausplünde
rung ganzer Bevölkerungsschichten rückt zudem ständig eine 
Reservearmee neu kriminell Gewordener nach“.32 Eine Be
seitigung bzw. Zurückdrängung der Kriminalität im Kapita
lismus hielt er für aussichtslos, da die Ausbeutung der Mehr
heit der Bevölkerung durch eine ökonomisch privilegierte 
Minderheit ein „integrierender Bestandteil der kapitalisti
schen Wirtschaftsordnung ist“.38 39

Untersuchungen zu den Ursachenkomplexen der Krimina
lität im Kapitalismus sowie zum Wesen und zu den Funktio
nen des bürgerlichen Rechts brachten Felix Halle zu der Ein
sicht, daß für eine Zurückdrängung der Kriminalität verän
derte ökonomische und politische Machtverhältnisse Voraus
setzung sind. Diese können nur im Ergebnis einer proletari- 
rischen Revolution, der Errichtung der Diktatur des Proleta
riats sowie der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft 
entstehen. Felix Halle schrieb: „Je mehr sich unter der Dik
tatur des Proletariats die Wirtschaft von der kapitalistischen 
entfernt, wird eine Abnahme des Verbrechens als soziale Mas
senerscheinung eintreten. Das Strafrecht, wie es von den ka
pitalistischen Staaten in der Gegenwart als Vergeltung (wenn 
auch jetzt zum Teil unter dem Namen einer Besserungs- und 
Zweckstrafe) geübt wird, stellt den Rest von veralteten, pri
mitiven Einrichtungen dar, die überwunden werden müssen. 
Das Strafrecht ist bestimmt, mit dem Klassenstaat zu ver
schwinden und nach der Diktatur des Proletariats in der klas
senlosen Gesellschaft durch soziale Heilmethoden und Ab
sonderung der Unheilbaren ersetzt zu werden. “33 '

Wenngleich Felix Halle auch noch nicht die Kompliziert
heit einer Zurückdrängung der Kriminalität im Sozialismus 
erkennen konnte, so entwickelte er doch von seiner materia
listischen Position aus eine richtige Grundkonzeption und sah 
die dem Sozialismus innewohnenden großen Möglichkeiten 
zur Vorbeugung und Bekämpfung von Straftaten richtig vor
aus.

Felix Halle gehört zu den herausragenden Juristen in der 
Weimarer Republik, die sich mit ganzer Kraft für die Sache 
der deutschen Arbeiterbewegung eingesetzt haben. Seinen 
Kampf gegen den Klassenstaat, das Klassenrecht und die 
Klassenjustiz der Bourgeoisie hat er mit bemerkenswerten 
Aussagen über ein künftiges proletarisches Recht verbun
den. Das Erbe Felix Halles ist in unserem sozialistischen 
Staat angetreten worden.
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